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RS OGH 2008/10/21 1Ob183/08f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.2008

Norm

ABGB §1438 D

Rechtssatz

Zur Auslegung einer Klausel, nach der eine Aufrechnung nur zulässig ist, wenn die Forderung des Kunden im

Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht, kann auf die Rechtsprechung zum „rechtlichen Zusammenhang"

gemäß §391 Abs 3 ZPO zurückgegriffen werden.
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